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Jmmobilien -Zwangs -Versteigerungsfache der Eheleute Winzer
Johann Demant II . zu Franenstein wird der Termin vom 4 Juli d I
aufgehoben.

Wiesbaden , den 12. Mai 1903. Königliches Amts -Gericht.
gez. Spiegelberg.

Ausgefertigt.
Traudes,

Gerichtsschreiber des König !. AmtS -Gerichts
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Bekanntmachung.
Er wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis

für . di - neugegründete Stelle als
-5 ^ E" Uservator für den Regierungsbezirk

Wiesbaden der Direktor der Kunstgewerbeschule in
Frankfurt a . M ., Professor Lnthmcr , von dem
Landerausichusse zu Wiesbaden zum BezirkSkonser-
^ot » r gewählt worden ist und daß der Herr
Minister der geistlichen . Unterrichts » und Mediziiial-
Angelegenheiten sich auf Grund der Allerhöchsten
Ordre vom 19 . November 1891 mit dieser Wahl
einverstanden erklärt hat . Professor Lnthmer
vertritt in der bczeichneten Stellung gleichzeitig für
5 *? Unlfang des Regierungsbezirks Wiesbaden den
Komgl . Konservator der Kunsidenkmäler in Berlin:
es sind daher Anzeigen . Anträge und Ansuchen auf
dem Gebiete der Denkmalpflege in erster Linie
an ihn zu richten.

Cassel , den 21. April 1903.
Der Ober -Präsident : gez. Zedlitz

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hier¬
mit zur allgemeinen Kenntnis . *

Wiesbaden , den 8. Mai 1903.
Der Polizei - Direktor : v . Schenck

Bekanntmachung.
^ die Lieferung von Lymphe aus den

Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen
Impfstoffes.

Anträge auf Lieferung von Lymphe aus
zur Gewinnung tierischen

Impfstoffes sind brieflich oder telegraphisch bei dem
^ngenten der Anstalt eiiiznbringen . Zur Stellung
SB**« »* 'ö,  Sitjtt , Behörden und Vorstände
öffentlicher Krankenanstalten befugt . Das Jmpf-
Sinftnft * ' alsbald nach seiner Feststellung der

den den Sendungen zur Bericht¬
erstattung bcigerugten Karten durch den Arzt , der

f/ ^ ^ ' unaen vorgenommen hat , portofrei mil-

zu ^beachten ^" ß ^p^ b^ ^ Hungcn ist folgendes

a)  Äff,e„u* trSf « ßieferun ß von Lymphe zu
öffentlichen Impfungen sind unter deutlicher
Angabe des Namens und der Wohnortes
. ? . mi or b" Ausführung derselben beauf-

Arztes , sowiedcr Zahl derJmpfungen,
unb bt8 £ afle8 , an welchem die

V - rwendung stattfinden soll , mindestens
14 Tage vor dem letzteren einzubringcn.

b, „ 3Ä " ' “ “ * * « “ “

b)  finmhf 1' au L fof ? rtifle  Lieferung von
be„n Jmptuiigeii . welche wegen

Ausbruches der natürlichen Pocken von
iu ' kandlgcn Behörden angcordnet sind

» 'IX * ! kU8 .frmtbe in Kranken¬
anstalten oder Gefängnissen an dem Wartc-
perfonale bczw . den Insassen dieser Anstalten
U° '.«ev ° wm -n oder welche an ausländischen

auf Anordnung der zuständigen
^ ° rdkit ausgeführt werden sollen , haben

Ls °7 -n ' ^ ÄL ?m ..E' " ' ' ' ^ S gelangenden

c)  von tzymphe zu
waten Zwecken könne » nur von Ärzten ge-

w " d- n ; auch bei diesen kann der

* . . Die Lieferung erfolgt in den Fällen „ ) und
d) kosten- und portofrei, für private Zwecke sei
k? ^ * *rt4U,}b Portopflichtig und zwar gegen eine
durch Einsendung mit der Post frei einsmti - bii ^i

fo eÄ zuN - SSfTÄ SA « .?' L
^ ^ '^ daden . 9. März 1903.
© « Königliche Regierungs -Präsident.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , 15 . April 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch Me Berufsgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königl . Gewerbe -Inspektion
zu geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunde » am 1. und 3. Sonntag jeden Monats
vormittags von 11 ' / - bis mittags 1 ' /- Ubr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
nachmittags von 5 ' / . bis 7 ' /, Uhr in deren Ge¬
schäftslokal , Dotzheimerftraße 5, hier statt . *

Wiesbaden » den 8. Januar 1903.
Der Polizei -Direktor: v . Schenck.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 , betreffend
die Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen
Landestelle,, . sowie der §§ 143 und 144 des
Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung
vom 30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des
Magistrat , der Stadt Wiesbaden für den Umfang
des Stadtkreises Wiesbaden nachstehende Polizei
Verordnung erlassen:

. . ^ m . . Die zur Zeit bestehende Wasenmeisterci
m der Nahe der Erbenheimerlandstraße darf ferner
als solche nicht mebr benutzt werden , auch ist die
Anlage neuer Wasenplätze zwecks Verscharrung
getöteter oder gefallener Tiere untersagt.

8 2 . Die Kadaver gefallener und getöteter
Tiere (Rindvieh . Kälber , Pferde . Esel . Schafe
Schweine Ziegen und Hunde , diese nur bei einer
«cbulterhohe von mehr als 0 .50 m ), sowie die
Kadaver geschlachteter Tiere , soweit das Fleisch und
die Eingeweide der letzteren ganz oder teilweise für
untauglich zum menschlichen Genüsse erklärt werden,
musstn nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften
der Dampfwasenmeisterci bei Bierstadt überwiesen
werben,

_ ^ ? ^ . Der Besitzer eine , solchen Tieres (8 2)
M verpflichtet , ohne Verzug und spätestens nach
dem Verenden , der Tötung oder Ausschlachtung
eines Tieres oder nach endgültiger Entscheidung,
daß das Fleisch und die Eingeweide für untauglich
erklärt worden ist , auf dem Rathaus (Botenamt)
Auzeige zu machen . Diese Anzeige muß Name»
und Wohnung des Besitzers , Tierart , Alter und
Zahl der gefallenen , getötete » oder geschlachteten
Tiere bczw . Tierteile enthalten.

Verendet das Tier nach 6 Uhr abends , so
kann die Anzeige auch den folgenden Morgen bis
spätestens 9 Uhr erfolgen.

Besteht begründeter Verdacht , daß ein Tier
an einer , ansteckenden Krankheit eingegangen ist.
vder gelitten hat . so ist außerdem auch der
Königlichen Polizei -Direktion Anzeige zu erstatten.

8 4 . Gefallene und wegen Krankheit getötete
Tiere dürfen nur in der Dampfwasenmeisterei ab-
gebautct werdeii.

8 6 . Vorstehende Bestimmungen finden keine
Anwendung:

1 . auf Saugferkel und Sauglämmer im Alter
von weniger als 2 Monaten,

2 . aus Hunde von weniger als0,50m Schulter
hohe und Katzen,

3 . auf totgeborcne oder während der Geburt
verendete , Ferkel , Ziegen und Schaflämmer,

4 . auf Geflügel und Wild,
5 . auf Uiitaiiglich erklärte Eingeweide oder

Teile von Schlachtiiercn.
In diesen Fällen hat der Besitzer die be¬

treffenden Tiere bczw . die Eingeweide zu verbrennen
oder an einem ihm zur Verfügung stehenden Ort
in genügender Tiefe zu vergraben . Er kann indessen
auch die Verbringung in di - Dampfwasenmeisterei
auf Grund einer nach § 3 zu bewirkende » Anzeige
gegen Zablnng der tarifmäßigen Vergütung ver¬
langen oder sofern sich Gelegenheit bietet , die
-viere , bezw . Eingeweide dem Wagen der Dampf-
wasenmeisterei mitgeben.

Sofern Tiere der in diesem 8 bczeichneten Ort
unter senchenvcrdächtigen Erscheinungen eingegangen
und , ist der Besitzer verpflicht « , der Königlichen
Polizei - Direktion hiervon innerhalb der im 8 3
angegebenen Frist Anzeige zu erstatten und deren
Entscheidung darüber einzuholen , ob diese Tiere
der Dampfwasenmeisterci zu überweisen sind.

„ 8 6 . Der Besitzer gefallenen Großvieh » bczw.
dessen Vertreter ist verpflichtet , beim Verladen des
Viehes die erforderliche Hülfe zu leisten.

8 " . Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Bestimmungen werden , sofern nicht nach bestcbendcn
Gesetzen eine höhere Strase verwirkt ist.mil Geldstrafe
bis zu 30 Mark oder mit entsprechender Haft bestraft.

8 8 . Diese Polizei -Verordnung tritt in Kraft,
sobald durch besondere Bekanntmachnng der Betrieb
der Danipswaseumcisterei für eröffnet erklärt
worden ist.

Mit dem gleichen Zeitpunkt wird die Polizei-
Verordnung für den Stadtkreis Wiesbaden vom
23 . März 1871 , betreffend das Vergraben von
gefallenem Vieh , aufgehoben . *

Wiesbaden , den 18. April 1903.
Der Königliche Polizei - Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Gefunden : 4 Portemonnaies mit Inhalt

1 Kinder - Regenschirm , 4 Damen - Regenschirme'
2 Herren -Regenschirme . 1 goldener Ring . 1 goldenes
Armband , 1 silberne Lorgnette . 2 silberne Damen-
Taichcnnhrcn , 1 goldener Herrcn -Manschertenknopf.
1 kleiner Handkoffer mit Inhalt , eine Tischdecke
1 Damen -Capc , 1 vicrräderiger Kinder -Wagen
lose Geldstücke . *§»gelaufen:5Hunde.tteSbaden , den 30. April 1903.

Königl . Polizei -Direktion.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 8 5 und 6 des Gesetze« über

die Einführung der Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen Landericilen vom 20 . September 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde-
Vorstände verordnet wie folgt:

8 1. Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind verpflichtet , die Preise des
gewöhnlichen Brote , für je ' /. Kilogramm (1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revier - Polizei - Kommissar
abgestempelten Anschlag zur Kenntnis de» Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgeöndert werden . Diese Abänderung muß
am nämlichen Tage dem Revier -Polizei -Kommissar

Ä teilt und von dem letzteren der abgeändertclag abgestempelt werden.
8 2. Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬

waren bandeln , sind ferner verpflichtet , an den
Verkaufsstellen eine Wage mit Gewichten auf-
zustcllen oder mitzuführen und den Käufern auf
Verlangen das Brot vorzuwiegen.

8 3 . Wer einen höheren Preis für Brot , als
den nach 8 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahle » läßt oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , als er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt,
wird , sofern nicht eine Bestrafung auf Grund de«
Strafgesetzbuches erfolgt , mit Geldstrafe bis zu
9 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender
Hast bestraft.

8 4 . Die Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d. I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung.

Wiesbaden , den 12. April 1881.
Königliche Polizei - Direktion.

Dr . v . Strauß.

„Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , 2. April 1903.

Ter Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es ivird darauf hingewiesen , daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
(Gewerbe -Inspektor ) zu Rate zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un¬
nötiger Kosten von vornherein diejenigen Ein
richtungen getroffen werden können , deren e« zur Er
fullunq der durch die Bestimmungen der §8120a — d
ber Gewerbeordnung den Betriebsuntcrnehmern
auferlegten Pflichten bedarf.

Wiesbaden , den 8. April 1897.
Königliche Polizei -Direktion,

gez. Karl Prinz von Ratibor.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 2. Mai 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Die Reubauerstratze zwischen der Geisberg-

straße und dem Dambachtal . die Alwinenflraße
"o ? ötrjStcrftaMerftraBt bis zur Sophienstraße
und der Weißenburgstraße werden zwecks Herstellung
von Wasser - und Gasleitungen auf die Dauer der
Arbeit für den Fuhrverkehr polizeilich ge-sperrt.

Wiesbaden , den 9. Mai 1903.
_ Der Polizei - Direktor : v . Scheu » .

Fleisch- rc. Lieferung.
Am 2 Juni d . I . , früh 10 Uhr,

wird im diesseitigen Geschäftszimmer , Rhein-
iraße 47 , der Bedarf von Fleisch - rc.
Waren für die hiesige Garnison auf die
Zeit vom 1 . Juli bis 31 . Dezember 1903
verdungen . Bedingungen liegen aus und
können gegen Zahlung der Selbstkosten be¬
zogen werden.

Versiegelte Angebote sind vor dem Termin
mit der Aufschrift „Angebot auf Fleifch-
lieferung " abzugeben. F289

Garnison -Berwaltung.

Verdingung.
Die Arbeiten und Material -Lieferungen

zur Pflasterung der unteren Schloß-
trafle in Idstein sollen öffentlich ver¬

dungen werden.
Die Verdingungsunterlagen können im

Dienstzimmer der Kreisbauinspektion , Garten-
'eldstraße 5 , eingeschen und gegen postfreie
Einsendung v'on 0 .70 Mk . ebendaher bezogen
werden.

Verschlossene Angebote , mit entsprechender
Aufschrift versehen , sind bis zum Eröffnungs-
termin am 1 « . Juni d . I . , vor¬
mittags 12 Uhr, unter Benutzung der
vorgeschriebenen Verdingungsunterlagen porto-
Tci einzureichen . F275

Zuschlagsfrist 4 Wochen.
Langenschwalbach , 13. Mai 1903.

Der Kgl . Kreisbauinspektor:
Böttcher.

Bekanntmachung.
Samstag , den 2 ». Mai d. I . , Vor¬

mittags 11 Uhr , soll im Rathhause auf
Zimmer No . 55 ein zwischen der Emscr - , Quei»
seld - und Philipprbcrgstraße liegender , bereits ein-
gezogener Feldweg im Fläschengehalte von circa
2 ar 21,50 gm öffentlich meistbietend versteigert
werden.

Bedingungen , sowie Zeichnungen liegen im
Rathhaule auf Zimmer No . 51 während der Vor-
niittaas -Dienststundcn zur Einsicht au ». *

Wiesbaden , den 4. Mai 1903.
Der Magistrat.

Bekanntmachung,
betreffend die Abhaltung von Waldfesten

im hiestgen Gemeindewalde.
1. Die Benutzung von Plätzen im städt . Wald

zur Abhaltung von Waldfesten kann Vereinen und
Gesellschaften nur dann gestattet werden , wenn sie:

a ) für sich geschlossen bleiben,
b ) an dritte , nicht zu dem feiernden Verein

oder der feiernden Gesellschaft gehörende
Personen Speisen oder Getränke gegen
Entgelt nicht abgeben.

Für jeden Festplatz kan » nur einem Verein
oder einer Gesellschaft diese Erlaubniß ertheilt
werden , es ist also nicht erlaubt , daß gleichzeitig
zwei oder mehr Vereine oder Gesellschaften gleich¬
zeitig aus einem Waldplatz ein Waldsest abhaltcn.

2 . Die Erlaubniß kann nur für folgende Plätze
ertheilt werden:

a ) an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen:
1 . im Eichclgarten,
2 . unter den Herrneiche »,

gegen Vorauszahlung einer Abgabe von
15 Mark an die Accisekaffe . ( Auf diese»
Plätzen dürfen Tische und Bänke auf¬
gestellt werden .)

b ) an Werktagen gegen Vorauszahlung einer
Abgabe von 10 Mark an die Accisekaffe:
auf den Plätzen unter a ) und weiter:
3 . Ende der Kastanien - Plantage an

der Vlatterstraße , am Eingang de»
KiffelbornwegeS,

4 . Distrikt Kohlheck , oberhalb der Schwül»
bacher Bahn,

6 . Piannkuchenbrücke,
6 . Traucrbuche.

Die Anweisung dieser Plätze erfolgt durch
das Accife -Amt . Auf den unter 3— 6 ge¬
nannten Plätze » dürfen jedoch keine Tische
und Bänke aufgeschlagcn werden.

3 . Die Erlaubniß znm Abhaltcn eines Wald-
feste» ist mindestens einen Tag vor der Ver¬
anstaltung bei dem Accife-Jnfpector einzuholen
und wird nur gegen Vorauszahlung der unter 2
festgesetzten Gebühr zur Accisekaffe für jeden Fall
ertheilt.

Die Erlaubniß kann jedoch nur dann ertheilt
werden , wenn Seitens des Antragsteller » eine Be¬
scheinigung des städt . Feuerwehrkommandos , wonach
derselbe sich verpflichtet , die Kosten der etwa
erforderlich werdenden feuerpolizeilichen Ucber-
wachung zu tragen , beigesügt wird.

Die unter 2 erwähnte Gebühr wird für di«
Ueberwacbung und die Rcinmachung , sowie für
etwaige kleinere Beschädigungen des Platzes ent¬
richtet : größere Beschädigungen müssen nach all¬
gemeinen Rechtsgiundsätzen besonders vergütet
werden ; hierüber entscheidet der Magistrat mit
Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen di«
verwirkte Bctriebssteuer zur Stadtkaffe zu entrichten
Die in den Fällen der No . 1 bis 3 ausgestellten
Tische oder Bänke muffen am folgenden Tage in
der Frühe und falls das Waldsest ‘ an einem Tag«
vor einem Sonn - oder Feiertag abgehalten wurde
am Abend derselben Tage » wieder entfernt werden
Wird diese Entfernung über den Vormittag bezw
den Abend verzögert , so gehen die Tische und
Bänke in das Eigcnthum der Stadtverwaltung
über , welche ermächtigt ist, über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen ; etwaige Ersatzansprüche
Dritter hat der Verein (Gesellschaft ) , eventuell
Derjenige , welcher die Erlaubniß erwirkt hat , zu
vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubniß versäumt
sein sollte ; auch hat in solchen Fällen die Nach¬
zahlung der Gebühr ( No . 2 ) zu erfolgen.

5 . Die Waldfeste müssen in der Zeit vom
1. Juni bis 1 . September um 9 Uhr Abends , in
der übrigen Zeit um 8 Uhr Abend « beendet fein.

6 . Vereine ( Gesellschaften ) , sowie Alle , welche
im Wald lagern , haben in allen Fällen den An¬
weisungen der Forstbeamten , Feldhüter und der
mit der Aufsicht etwa besonders betrauten Acciie-
beamten unweigerlich Folge zu leisten (vergl . 8 9
de» Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. April
1880 ) , sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Waldes und bi»
Schonungen tune zu halten . (Vergl . insbesondere
8 368 No . 6 des Reichsstrafgesctzbnches , 8 36 und
44 des Feld - und ForftpolizeigesetzeS , § 17 bet
RcgiernngS -Volizeiverordmmg vom 4. März 1889 .)

Die Erlaubniß zur Abhaltung eines Wald,
ester kann ohne Angabe von Gründen verweigert

werde » ; mehr olr zweimal im Jahre wird dem.
selben Verein (Gesellschaft rc.) die Erlaubniß zu,
Abhaltung eine ? Waldfestes nicht ertheilt.

7.  Mit dem Waldfcste etwa verbundene Lustbar¬
keiten ( Musik . Tanz rc.) , welche nach der Lnstbar .'
kcitssteuer -Ordnung diesiger Stadt steuerpflichti«
sind , sind den Bestimmungen dieser Ordnung ent-
prechend besonders anznmelden und zu versteuern

Wiesbaden , den 23. April 1903. «
Der Magistrat.
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Bekanntmachung.
Diejenigen Privatpersonen, welche die Absicht

haben, im Stadtkreise Wiesbaden Privat¬
unterrichts - und Erziehung«-Anstalten
icinzurichten oder Privatunterricht zu erteilen,
tverdcn hiermit auf folgende Bestimmungen der
WtaatSministcrialinstruklion vom 81.Dezcmbcr1839
aufmerksam gemacht:

1. Die Gesuche um Erlaubnis zur Anlegung
oder Fortsetzung einer Privatschule oder
einer Privat»ErziebungSanstalt sind unter
Einreichung eines Lebenslaufes, der über
die Bildung, die wissenschaftliche und sittliche
Befähigung der Bewerber spechcnden Zeug¬
nisse und des Einrichtungsplanes der frag¬
lichen Anstalt bei der städtischen Schul-
dcputation anzubringen, welche die etwa
noch erforderlichen Ermittelungen zu ver¬
anlassen, an die Königliche Regierung über
das Gesuch zu berichten und, wenn dem¬
selben kein Bedenken entgegenstcht, die
Ausfertigung des Erlaubnisscheines zu
beantragen hat.

2.  Personen, welche ein Gewerbe daraus
machen, in solchen Lchrgegenständen, die
zum Kreise der verschiedenen öffentlichen
Schulen gehören, Privatunterricht in
Familien oder in Prwatschulen zu erteilen,
sollen ihr Vorhaben bei der städtischen
Schuldevutation anzeigen und sich bei der¬
selben über ihre wissenschaftliche Besäbignng
durch einZeugnis der bctreffendenPrüfungs-
behördc und über ihre sittliche Tüchtigkeit
für Unterricht und Erziehung durch ein
Zeugnis der Obrigkeit und der Geistlichkeit
de« Ortes, wo sie sich während der leisten
drei Jahre aufgekalten haben, ausweisen.
Wollen sie in Fächern, die nicht in den
verschiedenen Schulen gelehrt werden,
Privatunterricht erteilen, so haben sie nur
ihre sittliche Tüchtigkeit für Unterricht und
Erziehung auf die angegebene Art bei der
städtischen Schuldeputatio» darzutun. *

Wiesbaden» den7. Februar 1963.
Städtische Schuldevutation.
J .A.: Müller »Schulinspektor.
Bekanntmachung.

Der Fluchtlinienplanfür das Terrain zwischen
Lahnstratze und dem Wellritzthal, den Distrikten
«Schwalbacher Chaussee", „Hinter Ueberhoben"
und „Gcisheck" hat die Zustimmung der OrtS-
polizcibehörde erhalten und wird nunmehr im
Rathbaus, 1. Obergeschoß, Zimmer No. 38a,
innerhalb der Dienststundcn zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß§ 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivische», mit dem
11. Mai er. beginnenden und einschließlich
8. Juni er. endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden, den6. Mai 1903.
Der Magistrat.

,_ JnVertr .: FrobeniuS.
Bekanntmachung.

Auf Beschluß des Magistrats und der Stadt-
verordncten-Versammlung wird bekannt gegeben,
daß von heute ab für alle» hier veracciste frische,
gesalzene und geräucherte Fleisch von Schlachtvieh
(Ochsen, Kühen, Rindern, Stieren, Kälbern,
Hammeln, Schafen und Schweinen) bei der Aus¬
fuhr nach außerhalb des Stadtbezirks belegenen
Orten eine Acciserückvergütung nach unten sichen¬
den Sätzen gewährt wird, wenn die anszuführende
Ouantität mindestens 25 Kilogramm beträgt und
im übrigen die Vorschriften über das Verfahren
hei Gewährung von Rückvergütungen(8 10 der
Äcciscordnung) eingehalten werden.

Die Acciserückvergütung beträgt für das Kilo¬
gramm Fleisch von

a) Ochsen, Kühen, Rindern,
Stieren,Kälbern,Hämmein
und Schafen 3,5 Pf. p. Kg.

b) Schweinen 2,5 Pf. p. Kg.
Gewichtrtheile unterV«Kg. (500 Gr.) kommen nicht,
solche überV» Kg. (500 Gr.) als 1 Kg. zur Ab¬
rechnung.

Wiesbaden, den5. Juni 1897.
Der Magistrat.

I » Vertr. : Hetz.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit

wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht. *
Wiesbaden, den7. Mai 1903.

_ Städtisches Aeciseamt.
Bekanntmachung.

Die drei städtischen Dolksbadeanstalteu
befinden sich

1. im Gebäude der Höh. Mädchenschule,
Kellergeschoß, Eingang neben der
Mädchenschule,

2. am Kirchhofsgäßchcn,
3. im Hause Roonstraße No. 3.

ES werden verabfolgt:
Brausebäder in sämmtlichen Anstalten, Sitz¬

brausebäder in den Anstalten am Schloßplatz und
Roonstraße, Wannenbäder in der Anstalt an der
Roonstraße für Männer und Frauen.

Wannenbäder in der Anstalt am Schloß¬
platz für Frauen den ganzen Tag, für Männer
nur zwischen1 und '/-4 Uhr. Die Fraucn-
abtheilung ist in allen Bädern von 1—4 Uhr
geschloffen. *Das Stadtbanamt.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom7. bis 13. Mai.

Vieh¬
gattung

Ochsen.
Kühe
Schweine
Landkälb.
Mastkälb.
Hammel

Es
waren
aufge-
triebcn
Stück

106
155
971
600
190

Qual,

I.
II.
I.

II.

Preise

per
50 leg

Schlacht¬
gewicht
1 kg

Schlacht¬
gewicht

Mai 1903.

von bis

üj /df

Verdingung.
Die Herstellung einer besseren Entlüftung de«

Rathhanse« soll ini Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdungen werden.

Angebots-Formulare, Verdingungs-Unterlagen
können während der Vormittags-Diciiststunden im
Rathhausc, Zimmer No. 59a, cingesehcn und be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„St . B. A. 5" versehene Angebote sind spätestens
bis Montag , 28. Mai Ivv»,

Vormittags 1t Uhr,/
hierher einzureichen. '

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus¬
gefüllten Verdingungs-Formulare eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 21 Tage.
Wiesbaden , den5. Mai 1903.

Stadtbauamt.
Bekanntmachung.

Betrifft: Die Entfernung der Klcbringe an den
Obstbäumc».

Unter Hinweis auf meine Verfügung vom
26. August 1902, J .-Nr. 6135, Kr.-BI. Nr. 104
unter Nr. 420, mache ich darauf animerksam, daß
nunmehr die Klebringe von den Obstbäumen zu
entfernen und sogleich zu verbrennen sind.

Das sofortige Verbrennen ist unbedingt er¬
forderlich, da sonst gar mancher Schädling, der
noch lebend am Leimring festsitzt, Zeit und Gelegen¬
heit hat. sich zu verpuppen, um in ganz kurzer
Zeit als Schmetterling bezw. als Raupe fein Zer-
störnngswerk von Neuem zu beginnen; dies gilt
namentlich von den an manchen Bäumen massenhaft
gefangenen Sackträgermotten(Futteralmotten).

Die unter den Klebringen versteckten Rüssel¬
käfer. Apfelblüthenstechcr und Baumwanzen sind
dabei sorgfältig zu sammeln und zu vernichten.

Die Polizciverwaltungen der Städte und die
Herren Bürgermeister der Landgemeinden haben
allen Obstbanmbesitzern das Entfernen und sofortige
Verbrennen der Klebringe mit dem Bemerken auf¬
zugeben. daß die Arbeit bis zum 15. lfd. Pk. beendet
sein muß. Ueber die Aussührung der Arbeit er¬
warte ich bis zum 20. Isd. M. Bericht.

Wiesbaden, den5. Mai 1903.
Der Königliche Landrath:

J .-Nr. II. 2793. von Hertzberg.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich mit der

Aufforderung zur öffentlichen Kenntniß, die Kleb¬
ringe bis spätestens zum 18. d. M. zu ent¬
fernen, andernfalls diese Arbeiten auf Kosten und
Gefahr der betreffenden Obstbaumbesitzer durch
Dritte im Zwangswegc vorgenommen werden
müssen. *

Sonnenberg , den 10. Mai 1903.
Der Bürgermeister: Schmidt.

Wiesbaden, den 13.
Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

Kirchliche Anzeige«.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 17. Mai. (Rogate.)

JugendgotteSdienst8'/, Uhr: Pfr. Schüßler.
Hauptgottcsdicnst10 Uhr: Dekan Bickel. Mit¬

wirkung des Kirchengesangvercins. Nach dem
Goste«dienst Christenlehre. Dekan Bickel.

Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Ziemendorff.
Amtswoche: Dekan Bickel.
Mittwoch, 6—7Uhr: Orgelkonzert. Eintritt frei.

Donnerstag, den 21. Mai. (Chr. Himmelfahrt.)
Militär-Gottesdienst8.40 Uhr: Div.-Pfr.

Franke.
HauptgotteSdicnst 10 Uhr: Pfr. Ziemendorff.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Schüßler.

Bergkirche.
Sonntag, den 17. Mai. (Rogate.)

Hauptgottcsdienst10 Uhr: Pfr. Bcefenmeyer.
Einführung der neu gewählten Kirchenvorsteher.

Christenlehre 11 Uhr: Pfr. Becfenmeher.
AbendgotlcSdienst5 Uhr: Pfr . Grein.
AmtSwoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Beesenmeyer. Beerdigungen: Pfr. Grein.
IW. Die SonntagStaufcn finden von nun ab

um 20, Uhr in der Kirche statt und sind Samstags
anznmelden. Wochentaufcn bittet man auf den
Mittwoch zu legen.
Donnerstag, den 21. Mai. (Chr. Himmelfahrt.)

HauptgotteSdicnst 10 Uhr: Pfr, Grein.
Abendgottesdienst5 Uhr: Vikar Zipp.

Ringkirche.
Sonntag, den 17. Mai. (Rogate.)

Hauptgottesdienst 10 Uhr: Psr. Risch. Nach
der Predigt Christenlehre.

Nachmittagsgottesdienst5 Uhr: Pfr. Lieber.
Amtswochc. Taufen und Trauungen: Pfr.

Friedrich. Beerdigungen: Pfr. Lieber.
Donnerstag, den 21. Mai. (Chr. Himmels.)

Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Friedrich.
NachmittagSgottesdienst5 Uhr: Hilfspr.

Schlosser.
Kapelle des Panlinenstifts.

Sonntag, den 17. Mai (Rogate), vormittags
9 Uhr: Hauptgottesdienst. 10'/« Ubr: Kinder-
gotteSdienst. Nachmittags4'/- Uhr: Jungfrauen-
Vercin.

Dienstag, nachm. 3'/- Uhr: Nähverein.
Donnerstag(Himmelfahrt), vormittags9Uhr:

Hauptgottesdienst.
Evangelisches Bereinshaus, Platterstraße 2.

Sonntag, vorm. 11'/, Uhr: Sonntagsschule.
Nachmittags4'/- Ubr: Versammlung junger

Mädchen(Sonntagsvercin).
Abends8'/, Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, abends8'/- Uhr: Gemein

schaftsstunde.
Ev. Männer- und Jünglingsverein.

Sonntag, nachmittags3 Uhr: Freier Verkehr
und Spaziergang.

Montag, abends9 Uhr: Gesangstunde.
Mittwoch, abends9 Uhr: Bibelbefprechstunde.
Donnerstag(Christi Himmelfahrt): Ausflug

nach der Platte, Hohe Kanzel, Niederseelbach und
zurück. Sammelpunkt früh 6 Uhr am Evangcl.
Bereinshaus.

Freitag, abends8'/, Uhr: Posaunenprobe.
Samstag, abends9 Uhr: Gcbetrstunde.
Männer und Jünglinge sind herzl. einaeladen.

Jugcndverein.
Sonntag, nachmittags8Uhr: Waldspaziergang

nach dem SchläfcrSkopf.
Dienstag, abends8'/, Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, abend« 80, Ubr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten

Rheinstraße 54. Part.
Sonntag, nachm, von 3 Uhr an: Gesellige

Zusammenkunft. 5 Uhr: Soldaten-Versammlung.
Montag, abend« 9 Uhr: Männerchor-Probe.
Dienriag, abends8"/« Uhr: Bibelbesprechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbesprechung

der Jugend-Abt.
Donnerstag, nachm, von 3 Uhr an : Gesellige

Zusammenkunft.
Freitag, abend« 9 Uhr: Turnen.
Samstag, abend« 9 Uhr: Gebetrstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfranen-Vercin der Bcrgkirchen-Gcmeinde:

Nachni. 4- 7 Uhr.
Versammlungen

im Geineindesaal de« Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Sonntag, vorm. 11'/, Uhr: Kindergottesdienst.
Sonntag, nachm. 4'/,—7 Uhr: Versammlung,

junger Mädchen(Sonntagsverein).
Dienstag, abends8 Uhr: Probe des Ring¬

kirchenchors.
Mittwoch, nachm. 3 Uhr: Arbeitsstunde der

Nähvereins.
Katholische Kirche.

NB. Mit dem Feste Christi Himmelfahrt
schließt in Wiesbaden die österliche Zeit. Die
Gläubigen, welche die hl. Osterkommunionnoch
nicht empfangen haben, werden dringend gebeten,
diese letzten Tage noch zu benutzen. Die Kranken
und Altersschwachen, welche die hl.Ostcrkommunion
in der Kirche nicht empfangen könne», beliebe man
in den Piarrhäusern anznmelden.

Die Kollekte im Hochanit von Christi Himmel¬
fahrt ist für den St . Raphaelsverein— zum
Schutze der Auswanderer— bestimmt.

5. Sonntag nach Ostern. — 17. Mai.
Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.

Erste hl. Messe um 5.30, zweite6.30, Militär-
gottesdienst8, Kindergottesdienst9, Hochamt 10,
letzte dl. Messe mit Predigt 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Umgang(532).
Abends8 Uhr Maiandacht, ebenso am Dienstag.

An den drei Bitttagen ist morgens6 Uhr
Bittamt, danach Allcrheiligenlitanei.

Am Donnerstag feiern wir das Fest-Christi
Himmelfahrt. Mit diesem Tage beginnt die neun¬
tägige Andacht zum hl. Geist zur Erstehung der
Eintracht in der Christenheit. Sie wird am
Donnerstag und Samstag dieser Woche, sowie am
Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag der
nächsten Woche abends 8 Uhr gehalten, an den
anderen Tagen wird sic mit der Schulmeffc ver¬
bunden.

An den Wochentagen sind die bl. Messen um
5.30, 6.15, 6.45 und 9.15 Uhr. Um6.15 Uhr sind
Schulmcssen und zwar Montag und Donnerstag
für die Bleichstratzschnle, Dienstag und Freitag
für die Blücher- und Gutcnbergschule, Mittwoch
und Samstag für die Mittelschulen an der Luisen-
und Rdeinstraße, die höhere Mädchenschule und die
Institute.

Gelegenheit zur Beichte Samstag von5—7 und
nach8Uhr, sowie Sonntag morgen von5.30 Uhr an.

Maria-Hilf-Kirche.
Gelegenheit zur Beichte5.30, Frühmesse 6,

zweite hl. Messe7.30, Kindergottesdienst(Amt) 8.45,
Hochanit mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr sakramentalische Andacht mit
Umgang(532). Abends6 Uhr Maiandacht.

M.ontag, Mittwoch und Freitag abend8 Uhr
ist Maiandacht.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um
5.30, 6.15 (6) und 8.15 Uhr. 6.15 (6) Uhr find
Schulmcssen.

Montag, Dienstag und Mittwoch ist morgens
6 Uhr ein Bittamt. darauf Allcrheiligenlitanei.

Mittwoch5.30 Uhr hl. Messe in der Schwestcrn-
hauskapelle.

Donnerstag, 21. Mai : Fest Christi Himmel¬
fahrt. Schluß der österlichen Zeit; gebotener Feier¬
tag; am Vorabend und morgens von5.30 Uhr an
Gelegenheit zur Beichte. Hl. Messe6 u. 7.30 Uhr,
Kindergottesdienst(hl. Messe mit Predigt) 8.45,
feierliches Hochamt mit Predigt und Te Deum
10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht zum heiligsten Namen
Jesu (506), abends6 Uhr Maiandacht.

Freitag, abends8 Uhr. Beginn der Novcne zu
Gott dem hl. Geiste.

Samstag nachm. 5 Uhr Salve. 5—7 und
nach8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

Alttratholische Kirche, Schwalbacherstraße.
Sonntag, den 17. Mai, vormittags 10 Uhr:

Amt mit Predigt.
Donnerstag, den 21. Mai (Christi Himmel¬

fahrt), vormittags 10 Uhr: Amt mit Predigt.
W. Krimmel, Pfr.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst.
Adelbcidstratze 23.

Sonntag, den 17. Mai (Rogate), vormittags
9'/- Uhr: Lesegottcsdicnst.
Mrttzodiften-Grmeinde, Friedrichstr. 36, Hth.

Sonntag, den 17. Mai, vormittags9'/- Uhr:
Predigt über Job. 16, 23—33. 11 Uhr: Sonn¬
tagsschule. Alends 8 Uhr: Predigt über Joh.
14, 2 und 3.

Montag, abends8'/- Uhr: Singstunde.
Dienstag, abends8'/- Uhr: Bibelstunde.

PredigerI . Schweißer.
Kaptisten-Gemrinde, Oranienstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag, den 17. Mai, vormittags'/»10 Uhr:
Predigt. 11 Uhr: Kindergottesdienst und Bibel¬
klaffe. Nachm. 4 Uhr: Hauptgottesdienst.

In Dotzheim, Karrenweg 11, abends 8 Uhr:
Gottesdienstliche Versammlung.

Mittwoch, abends8'/- Uhr: Betstunde.
PredigerC. Kardinsky.

Keilsarmee , Frankenstraße 13.
Jeden Abend8'/, Uhr, Sonntag» auch vorm.

10 Uhr: Vermmmlung. Jedermann willkommen.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schlvalbacherstraße 10, 2. Et. (Gewerbehalle).

Sonntag, den 17. Mai, vormittag« 10 Uhr:Hauptgottesdieiist. Nachm. 4 Uhr: Predigt, wozu
Jedermann freundl. eingeladen ist.

Freitag, 22. Mai, abends8 Uhr: Gottesdienst.
Jedermann hat freien Zutritt.
Drutschkatholische(freirrlig .) Gemeinde,

Sonntag, den 17. Mai, vormittag« 10 Uhr:
Erbauung im Wahlsaale des Rathauses. Thema:
Himmel und Erde im Lichte der Unendlichkeit.
Lied: No. 239. Redner: Prediger Sedlmayr,
Ludwigrhafena. Rh.

Der Zutritt ist für Jedermann frei.
Prediger Welker, Bülowstraße 2.

Russischer Gottesdienst.
Sonntag, vorm. 10'/, Ubr: Morgengotter»

dienst. Um 11 Uhr: Heil. Messe.
Diensiag. vorm. 11 Uhr: Heil. Messe. Ge¬

burtstag de« Kaisers von Rußland.
Freitag, vorm. 11 Uhr: Hl. Messe. Nikolaus.

Kleine Kapelle, Kapellcnstraße 19.
Anglican Cliurcli of St . Angiistinc of

Canterbnry.
Frankfurterstrafee 3.

Rogation Sunday : Holy Eucharist, 8 : Matins,
Choral Celebration and Sermon, 11: Evensong
and Litany 5 : Public Instruction (St. Jerome), 6.

Rogation Days : Monday, beginning at 10,
Matins, Litany and Celebration. Tuesday and
Wednesday, beginning at 8, Celebration followed
by Matins and Litany.

Ascension Eve : Choral Evensong, 6.
Ascension Day : Holy Eucharist , 8 : Matine

and Choral Celebration, 11: Evensong, 6.
Friday and Saturday , as usual.

Chaplain: Rev. E. J. Treble,
Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Divine Service (Prcsbyterian ) in connection
with The United Free Church of Scotland -will
be held Each Sunday in May & June in the
Bürger-Saal (Nr. 36) of the Rathaus (Town-
hall) — Markt Platz at 11 a. m. and 5.30 p. m,
Preacher : Rev. Dr. Wallace of Hamilton, Pension
Internationale.

Dampfer-Fahrten.
Rhein »Dampfschiffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.50

(Schnellfahrt), 10.35, 12.50 bis Cöln, mittags 3.20
(nur an Sonn- und Feiertagen ) und 6.35 (Güter¬
schiff) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 8 Uhr. F 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364.

Hambnrg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
14.-5. Schnellpd. Blücher, 16./5. Postd. Patricia
21./6. Schnellpd. Deutschland, 23./5. Schnellpd
Moltke, 2Ö./5. Postd. Batavia, 28./S. Schnellpd
Fürst Bismarck, 30./5. Postd. Pretoria , 4. 6
Schnellpd. Aug. Victoria, 6./6. Postd. Gra»
Waldersee, 11./6. Schnellpd. Blücher, 13./6. Postd
Belgravia, 18./6. Schnellpd. Deutschland. Nach
Boston: 21.'5. Postd. Bengalis, 5. 6. Postd
Assvria, 18./6. Postd. Adria. Nach Baltimore:
21./5. Postd. Bengalis , 10./6. Postd. Abessinia
24./6. Postd. Bosnia. Nach Philadelphia : 19.-5
Postd. Armenia, 5. 6. Postd. Assyria, 18./6. Postd.
Adria. Nach Neworleans: 28./5. Postd.Nicomedia,
25/6. Postd. Dortmund. Nach Westindien: 24.-5.
Postd. Hungaria , 28. 5. Postd. Yaldivia. Nach
Mexico: 20./5. Postd. Cheruskia, 26. 5. Postd.
Prinz Aug. Wilhelm. Nach Montreal : 15./5.
Postd. Teutonia, 28./5. Postd. Granaria , 11. 6.
Postd.Westphalia . Nach Ost-Asien: 15.-5. Postd.
Alesia, 26.-5. Postd. C. Ferd. Laeisz, 5./6. Postd.
Sithonia. 1 330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich

Wilhelmstralse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „ICronp. Wilh.“ nach Bremen, 12. Mai
6 Uhr nachm, von Newyork. S.-D. „K. Wilh. d.
Gr.“ nach Newyork, 12. Mai 10 Uhr vorm, in
Newyork. S.-D. „Kais. Wilh. II .“ nach Newyork,
13. Mai 1 Uhr nachm, von Southampton. D
„Gera“ nach Newyork, 11. Mai 5 Uhr nachm.
Gibraltar passiert. D. „Prinz. Irene “ nach New-
York, 13. Mai 5 Uhr vorm, in Newyork. D.
„Brandenburg“ nach Bremen, 13. Mai 3 Uhr
nachm. Dover passiert . D. „Friedr . d. Grosse“
nach Newyork, 12. Mai 8 Uhr nachm, in New.
York. D. „Dresden“ nach Newyork u. Baltimore
12. Mai 9 Uhr nachm. Borkum-Riff passiert . —
Cuba-, Brasil- und La Plata -Linien: D. „Norder¬
ney“ nach Bremen, 13. Mai Vlissingen passiert
D. „Halle“ nach Brasilien, 13. Mai in Lissabon
— Ost - Asien- und Australien - Linien: D.
„Sachsen“ nach Bremen, 18. Mai von Neapel
D. „Bayern“ nach Bremen, 11. Mai in Hongkong
D. „Stuttgart “ nach Ost-Asien, 12. Mai von
Penang. D. „Hamburg “ (Hamburg - Amerika-
Linie) nach Ost-Asien, 13. Mai von Bremerhaven
D. „Marburg“ heimwärts, 11. Mai von Moji. D
„Karlsruhe“ nach Australien, 12. Mai in Adelaide

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel

Langgasse 29.) F 322
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Finland*

am 9. Mai von Antwerpen nach Newyork abge>
gangen. D. „Kroonland“ am 9. Mai von New,
York nach Antwerpen abgegangen. D. „See¬
land" am 11. Mai in Newyork von Antwerpen
angekommen. — Antwerpen-Philadelphia-Dienst
D. „Switzerland“ am 6. Mai von Antwerpen nach
Philadelphia abgegangen. D. „Pennland “ am
6. Mai in Philadelphia von Antwerpen ange¬
kommen. — Antwerpen - Boston - Dienst. D
„Pinemore“ am 6. Mai von Boston nach Ant¬
werpen abgegangen. D. „ICingstonian“ am
7. Mai in Antwerpen von Boston angekommenID. „Chicago“ am 11. Mai in Boston von Anfr

I werpen angekommen.
Druck und Verlag der L Sch eilender >'scheu Hos-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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